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Merkblatt über die Pflichten von Unternehmerinnen und Unternehmern hinsichtlich der 
Duldung und Mitwirkung bei der amtlichen Überwachung 
Stand: August 2022  
 
 
1 Allgemeines – Zuständigkeit für die Überwachung 
 
Zuständig für die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Mitteln zum Tätowieren, 
Bedarfsgegenständen sowie Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen (folgend: Erzeugnisse) sind die 
Lebensmittelüberwachungsbehörden.  
 
Im Stadtgebiet Leipzig ist das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt (folgend: VLA) die zuständige Lebens-
mittelüberwachungsbehörde. Die Kontrollbefugten dieses Amtes können sich entsprechend ausweisen. 
 
 
2 Durchführung der Überwachung - Grundsätze 
 
Das Kontrollpersonal des VLA ist, befugt 
 

- während der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten sämtliche Betriebsräume unangemeldet zu 
betreten,  
 

- Erzeugnisse zu besichtigen, zu prüfen oder prüfen zu lassen, 
 

- alle geschäftlichen Schrift- und Datenträger einzusehen und zu kopieren oder Ausdrucke von elektronisch 
gespeicherten Daten zu verlangen, 
 

- Fotos anzufertigen, 
 

- alle erforderlichen Auskünfte, insbesondere solche über die Herstellung, das Behandeln, die zur 
Verarbeitung gelangenden Stoffe und deren Herkunft und das Inverkehrbringen zu verlangen und  
 

- Proben zu fordern oder zu entnehmen. 
 
2.1 Muss die Durchführung der Überwachung, einschließlich Probenahme, geduldet werden?  
 
Betriebsinhaberinnen und -inhaber sowie die von ihnen bestellten Vertreterinnen und Vertreter sind verpflichtet, 
die Maßnahmen der Überwachung und der Probenahme zu dulden und die in der Überwachung tätigen 
Personen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbesondere ihnen auf Verlangen 
 

- Räume und Geräte zu bezeichnen, 
 

- Räume und Behältnisse zu öffnen und 
 

- die Entnahme von Proben zu ermöglichen. 
 
Für Zeiten der Abwesenheit der Betriebsinhaberinnen und -inhaber sollten daher zwingend verantwortliche 
Vertreterinnen und Vertreter festgelegt werden. 
 
Die Verweigerung der Duldung amtlicher Maßnahmen, deren Behinderung sowie die Nichterteilung von ange-
forderten Auskünften können Ordnungswidrigkeiten darstellen.  
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2.2 Sind die Überwachungsmaßnahmen gebührenpflichtig? 
 
Routinekontrollen und Entnahmen von Planproben erfolgen grundsätzlich gebührenfrei. 
 
Neben den routinemäßigen Überwachungsmaßnahmen können anlassbezogene Kontrollen und Probenahmen, 
insbesondere zur Durchführung von EU-Schnellwarnungen, bei Erkrankungsermittlungen, zur Prüfung von 
Verbraucherbeschwerden sowie zur Überprüfung von Mängelbeseitigungen erfolgen. Diese anlassbezogenen 
Überwachungsmaßnahmen sind in der Regel gebührenpflichtig. 
 
Auch Kontrollen, die auf Anforderung von Unternehmerinnen und Unternehmern außerhalb der regulären 
Überwachung stattfinden, sind gebührenpflichtig. 
 
Maßgeblich für die Höhe der Gebühren ist die zeitliche Inanspruchnahme der Verwaltungsbehörde. 
 
2.3 Wie häufig wird mein Betrieb kontrolliert? 
 
Die Kontrollhäufigkeit von Betrieben, die Lebensmittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, wird 
mit Hilfe eines risikobasierten Beurteilungssystems vom VLA ermittelt. Wesentliche Kriterien sind die Betriebsart, 
das Produktrisiko sowie die zurückliegenden Kontrollergebnisse. 
 
Für Betriebe die kosmetische Mittel, Lebensmittelbedarfsgegenstände und sonstige Bedarfsgegenstände, 
Erzeugnisse im Sinne des TabakerzG oder Mittel zum Tätowieren herstellen, behandeln oder in den Verkehr 
bringen, werden durch die zuständigen Behörden gesonderte Kontrollhäufigkeiten festgelegt. 
 
 
3 Probenahme 
 
3.1 Warum werden Proben genommen? 
 
Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschäden, vor Irreführung und Täuschung 
sowie zur Prüfung der Einhaltung weiterer lebensmittelrechtlicher Vorschriften finden amtliche Probenahmen 
statt. 
 
Die Probenahmen erfolgen nach einem landesweiten Probenplan sowie anlassbezogen in Verdachts- und 
Beschwerdefällen. Die Auswahl und Anzahl der amtlichen Proben wird dadurch vorgegeben. 
 
3.2 Wer darf Proben entnehmen und untersuchen? 
 
Die mit der Überwachung beauftragten Personen, für das Stadtgebiet Leipzig das Kontrollpersonal des VLA, und, 
bei Gefahr im Verzug, die Beamten der Polizei, sind befugt, gegen Empfangsbescheinigung Proben nach ihrer 
Auswahl zum Zweck der Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen.  
 
Im Freistaat Sachsen erfolgt die Untersuchung der Proben durch die Landesuntersuchungsanstalt für das 
Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen. 
 
3.3  Wie wird die amtliche Probennahme durchgeführt? 
 
Ein Teil der Probe wird als Gegenprobe oder, sofern dies nicht möglich ist, werden Proben der gleichen Art und 
Beschaffenheit (gleiche Chargen- bzw. Losnummer) von demselben Hersteller als Zweitprobe versiegelt zurück-
gelassen. Die zurückgelassenen Proben dienen zur Gewährleistung des Rechts der Herstellerin oder des 
Herstellers auf ein zweites Sachverständigengutachten. Zu diesem Zweck erhält die Herstellerin oder der 
Hersteller vom VLA eine Information über die erfolgte Probenahme und über das Zurücklassen der  
Gegen-/Zweitprobe. Auch wenn im Einzelfall die verfügbare Probenmenge für eine Gegen-/Zweitprobe nicht 
ausreichen sollte, kann eine amtliche Probenahme durchgeführt werden. 
 
Nur Herstellerinnen und Hersteller sowie Importeurinnen und Importeure können auf das Zurücklassen einer 
Gegen-/Zweitprobe verzichten.  
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3.4 Welche Pflichten habe ich als Händler? 
 
Die- oder derjenige, bei dem die Gegen-/Zweitprobe zurückgelassen worden ist und die/der nicht Herstellerin 
oder Hersteller ist, hat die Probe sachgerecht zu lagern und aufzubewahren. 
 
Die zurückgelassene Probe ist auf Verlangen der Herstellerin oder des Herstellers und auf deren/dessen Kosten 
sowie Gefahr dieser/diesem oder einer von der Herstellerin/von dem Hersteller beauftragten Person 
auszuhändigen. Dies sollte nachvollziehbar dokumentiert werden. 
 
Macht die Herstellerin oder der Hersteller von ihrem/seinem Recht auf Untersuchung der zurückgelassenen 
Probe durch ein private Sachverständige oder einen privaten Sachverständigen keinen Gebrauch, darf die Probe 
am Tag des Ablaufs der Versiegelung geöffnet werden.  
 
Die Angaben zum Umgang mit zurückgelassenen Gegen-/Zweitproben sind den Probenbeuteln zu entnehmen. 
 
3.5 Können Proben entschädigt werden? 
 
Für Proben, die im Rahmen der amtlichen Überwachung entnommen werden, wird grundsätzlich keine 
Entschädigung geleistet. Im Einzelfall ist eine Entschädigung zu leisten, wenn andernfalls eine unbillige Härte 
eintreten würde. Die Entschädigung erfolgt in Höhe der Billigkeit. Billigkeit bedeutet, in der Regel in Höhe der 
entstandenen Selbstkosten, maximal in Höhe des Verkaufspreises. 
 
Eine solche unbillige Härte liegt vor, wenn die entschädigungslose Entnahme von Proben zu erheblichen 
finanziellen Einbußen führt. Erheblich können solche Einbußen sowohl aufgrund des Umfangs der Probenahme 
als auch aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse sein. Dies ist dem VLA schriftlich glaubhaft zu machen. 
 
4 Amtliche Maßnahmen - Grundsätze 
 
Bei Nichteinhaltung rechtlicher Vorgaben können amtliche Maßnahmen wie Anordnungen erfolgen.  
 
Das Kontrollpersonal ist in diesen Fällen, insbesondere jedoch zum Schutz vor Gesundheitsgefahren und zur 
Abwendung von Irreführungen / Täuschungen befugt, die hierfür erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Das Kontrollpersonal kann unter anderem: 
 

- anordnen, dass eine Prüfung durchführt und das Ergebnis der Prüfung dem VLA mitgeteilt wird, 
 

- das Inverkehrbringen vorübergehend verbieten, bis das Ergebnis einer entnommenen Probe oder einer 
angeordneten Prüfung vorliegt, 
 

- das Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von Erzeugnissen verbieten oder beschränken, 
 

- die Rücknahme oder den Rückruf eines Erzeugnisses überwachen oder, falls erforderlich, anordnen, 
 

- Erzeugnisse, auch vorläufig, sicherstellen und, soweit dies erforderlich ist, die unschädliche Beseitigung 
dieser Erzeugnisse veranlassen 
 

- die Öffentlichkeit nach Maßgabe von § 40 LFGB informieren. 
 
5 Ausgewählte Rechtsgrundlagen 
 

- Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)  
 

- Tabakerzeugnisgesetz (TabakerzG) 
 
6 Hinweis 
 
Dieses Merkblatt soll ausschließlich eine Informationshilfe darstellen und erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Es entbindet daher nicht von der Verpflichtung, sich selbst über den aktuellen Stand gesetzlicher 
Vorschriften zu informieren. 
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